
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Scandic Hotels Deutschland GmbH 

1. Geltungs- und Anwendungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen („Allgemeine Geschäftsbedingungen“) 

gelten für die Vermietung von Konferenz-, 

Bankett- und Ausstellungsräumen und von 

Hotelzimmern für Gruppen- oder Firmenein-

zelbuchungen sowie für alle damit in Zusam-

menhang stehenden Bewirtungen und sons-

tigen Leistungen der Scandic Hotels 

Deutschland GmbH („Scandic“) in Bezug 

auf alle zu Scandic gehörenden Beherber-

gungsbetriebe (jeweils das „Hotel“), soweit 

keine individuellen Vereinbarungen zwi-

schen den Parteien getroffen wurden. 

1.2 Sämtliche Vereinbarungen, die Vertrags-

inhalt sein sollen oder die zwischen Scandic 

und dem Kunden im Zusammenhang mit der 

Ausführung des Vertrages getroffen werden, 

sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch 

für Vereinbarungen, durch die der Vertrag 

nachträglich geändert wird. 

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des 

Kunden finden nur Anwendung, soweit dies 

vorher ausdrücklich schriftlich zwischen den 

Parteien vereinbart wurde. 

2. Vertragsschluss 

Der Vertrag mit dem Kunden kommt zu-

stande, sobald dieser das Angebot von 

Scandic unterzeichnet hat und Scandic das 

unterzeichnete Angebot fristgerecht per 

Post, E-Mail oder Telefax erhalten hat. 

3. Leistungen, Preise, 

Zahlungsmodalitäten 

3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die gebuchten 

Zimmer bereitzuhalten und alle weiteren 

vereinbarten Leistungen zu erbringen („Ver-

tragsleistung“). 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Ver-

tragsleistung vereinbarten Preise und die für 

die ggf. weiteren in Anspruch genommenen 

Leistungen jeweils geltenden Preise an 

Scandic zu zahlen. Dies gilt auch, wenn 

diese Leistungen durch dem Kunden zure-

chenbare Personen veranlasst worden sind 

und nichts anderes zwischen den Parteien 

vereinbart ist. 

3.3 Die Preise gelten jeweils einschließlich 

der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie wei-

terer etwaiger Steuern und Abgaben. Ist der 

Kunde Unternehmer und werden die ge-

setzliche Mehrwertsteuer oder andere 

Steuern und Abgaben (z.B. City-Tax) zwi-

schen Vertragsschluss und Vertragserfül-

lung erhöht, so kann Scandic vom Kunden 

den erhöhten Mehrwertsteuersatz, bzw. die 

anderen erhöhten Steuer- und Abgabes-

ätze verlangen. Ist der Kunde Verbraucher, 

so kann die erhöhte Mehrwertsteuer oder 

andere erhöhte Steuern und Abgaben dann 

auf den Kunden umgelegt werden, wenn 

zwischen Vertragsschluss und Vertragser-

füllung mehr als vier Monate liegen, soweit 

die Parteien nichts Abweichendes verein-

bart haben. 

3.4 Liegt zwischen Vertragsschluss und Ver-

tragserfüllung ein längerer Zeitraum als vier 

Monate und erhöht sich der von Scandic all-

gemein für die Vertragsleistung berechnete 

Preis, so kann Scandic den vertraglich ver-

einbarten Preis angemessen erhöhen, 

höchstens jedoch um 10%. 
3.5 Soweit nichts anderes vereinbart ist 
oder die Rechnung von Scandic ein Fällig-
keitsdatum enthält, sind Rechnungen sofort 
fällig. Bei Zahlungsverzug ist Scandic be-
rechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen 
Verzugszinsen zu verlangen. Scandic bleibt 

der Nachweis eines höheren Schadens vor-
behalten. 

3.6 Aufrechnungsrechte stehen dem Kun-

den nur zu, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder 

von Scandic anerkannt sind. In diesen Fäl-

len ist der Kunde auch zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, 

als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 

Vertragsverhältnis beruht. 

4.  Zimmerbereitstellung, -übergabe 

und -rückgabe, Änderung der 

Veranstaltungsräume 

4.1 Der Kunde hat keinen Anspruch auf die 

Bereitstellung bestimmter Zimmer im Hotel. 

4.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden 

ab 16:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 

zur Verfügung. Der Kunde hat keinen An-

spruch auf frühere Bereitstellung. 

4.3 Am Abreisetag muss das Zimmer spätes-

tens bis 10:00 Uhr vom Kunden geräumt sein. 

Bei Überschreitung der Räumungsfrist ist das 

Hotel berechtigt, bis 18:00 Uhr des Abreiseta-

ges 50% des Zimmerpreises und ab 18:00 

Uhr des Abreisetages 100% des Zimmerprei-

ses in Rechnung zu stellen. 

Dem Kunden steht es frei, Scandic nachzu-

weisen, dass diesem kein oder ein wesentlich 

niedriger Schaden entstanden ist. 

4.4 Scandic ist berechtigt für Gepäcklagerun-

gen eine Gebühr zu erheben und diese ent-

sprechend in Rechnung zu stellen, sofern der 

Kunde zuvor über die Höhe der Gebühr aufge-

klärt wurde. 

4.5 Scandic ist berechtigt, rechtzeitig vor Ver-

anstaltungsbeginn, insbesondere bei Änderun-

gen der Teilnehmerzahl, dem Kunden im Hotel 

andere als die angebotenen Veranstaltungs-

räume zur Verfügung zu stellen, wenn die 

neuen Räume für die Durchführung der Veran-

staltung des Kunden ebenso geeignet sind. 

5. Pflichten des Kunden 

5.1 Veranstaltungen, die nicht ausschließ-

lich gesellschaftlichen Zwecken dienen und 

vorwiegend einem kommerziellen Interesse 

dienen, wie z.B. Verkaufsveranstaltungen, 

Messen, Konferenzen, Fortbildungen, Vor-

stellungsgespräche bedürfen der vorheri-

gen, schriftlichen Zustimmung von Scandic. 

5.2 Die Unter- und Weitervermietung der ge-

mieteten Zimmer sowie deren Nutzung zu an-

deren als Beherbergungszwecken bedürfen 

der vorherigen schriftlichen Einwilligung von 

Scandic. 

5.3 Der Kunde hat mit Ablauf der Mietzeit alle 

von ihm eingebrachten Gegenstände auf ei-

gene Gefahr aus dem Hotel zu entfernen. Un-

terlässt der Kunde dies, darf Scandic die Ent-

fernung und Lagerung zu Lasten des Kunden 

vornehmen. Verbleiben die Gegenstände in 

den gemieteten Räumen, kann Scandic für die 

Dauer des Verbleibs eine angemessene Nut-

zungsentschädigung berechnen. Dem Kun-

den steht der Nachweis frei, dass der oben ge-

nannte Anspruch nicht oder nicht in der gefor-

derten Höhe entstanden ist. Anlässlich einer 

von dem Kunden durchgeführten Veranstal-

tung eingebrachte Gegenstände zur Raumde-

koration müssen in schriftlicher Absprache mit 

Scandic gestattet worden sein und den brand-

schutztechnischen Bestimmungen genügen. 

5.4 Das Mitbringen von Speisen und Ge-

tränken ist nicht gestattet. Abweichungen 

können gegen Gewährung einer Servicege-

bühr im Einzelfall schriftlich vereinbart wer-

den. 

6. Rücktritt des Kunden 

6.1 Scandic und der Kunde können vertrag-

lich in Textform vereinbaren, dass der 

Kunde innerhalb bestimmter Fristen die 

Vertragsleistung insgesamt oder teilweise 

stornieren kann, ohne dass dies Zahlungs-

oder Schadensersatzansprüche von  

Scandic auslöst (vertragliches Rücktritts-

recht). 6.2 Das vertragliche Rücktrittsrecht 

des Kunden erlischt, wenn er nicht bis zum 

vereinbarten Termin die Vertragsleistung 

per Brief, E-Mail oder Telefax storniert. 

6.3 Im Falle einer nicht fristgerechten Stor-

nierung stellt Scandic dem Kunden folgen-

de Entschädigungspauschalen in Rech-

nung: 

6.3.1 Nimmt der Kunde von ihm gebuchte 

Zimmer nicht in Anspruch, werden für ein 

Zimmer mit Übernachtung/Frühstück 90% 

des vereinbarten Preises berechnet. 

6.3.2 Nimmt der Kunde die gebuchten Kon-

ferenz-, Bankett und Ausstellungsräume 

nicht in Anspruch, werden 90% der verein-

barten Leistungen sowie 90% des entgange-

nen Speiseumsatzes berechnet. 

6.3.3 Dem Kunden steht der Nachweis frei, 

dass kein Schaden entstanden oder der 

Scandic entstandene Schaden niedriger als 

die geforderte Pauschale ist. 

7. Rücktritt des Hotels 

7.1 Sofern vereinbart wurde, dass der 

Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kos-

tenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist 

Scandic in diesem Zeitraum seinerseits be-

rechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zu-

rückzutreten, wenn Anfragen anderer Kun-

den nach den vertraglich gebuchten Veran-

staltungsräumen und/oder Hotelzimmern 

vorliegen und der Kunde auf Rückfrage von 

Scandic auf sein Recht zum Rücktritt nicht 

verzichtet. 

7.2 Wird eine vereinbarte Vorauszahlung 

auch nach Verstreichen einer von Scandic 

gesetzten angemessenen Nachfrist nicht 

geleistet, so ist Scandic ebenfalls zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Falle, 

dass keine Depositzahlung bis zum verein-

barten Datum eingegangen ist, behält sich 

Scandic das Recht vor, nach fruchtlosem 

Ablauf einer hierfür gesetzten Nachfrist von 

den vertraglich vereinbarten Leistungen zu-

rückzutreten. 

7.3 Sofern bei einem Kunden vereinbart 

wurde, dass der Kunde für die Gültigkeit 

des Vertrags eine Kreditkarte vorzulegen 

hat, kann Scandic eine angemessene Frist 

zur Vorlage der Kreditkarte setzen und bei 

erfolglosem Verstreichen der Frist von dem 

Vertrag zurücktreten. 

7.4 Scandic oder der Kunde sind berechtigt 

im Fall von höherer Gewalt am Leistungsort 

(„Force Majeure“), wie insbesondere Natur-

katastrophen (Hochwasser, Erdbeben, 

Überschwemmungen, etc.) rechtmäßige 

Aussperrungen und Seuchen (einschließlich 

Epidemien und Pandemien), Feuerschäden 

sowie nicht von Scandic zu vertretende Be-

triebsstörungen oder behördliche Verfügun-

gen, die die Erfüllung des Vertrags unmög-

lich machen, sofort vom Vertrag zurückzutre-

ten. 

7.5 Ferner ist Scandic berechtigt, aus sach-

lich gerechtfertigtem Grund sofort vom Ver-

trag zurückzutreten, beispielsweise falls 

• Veranstaltungen oder Räume unter irre-

führender oder falscher Angabe vertragswe-

sentlicher Tatsachen, z.B. zur Person des 
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Kunden, seiner Zahlungsfähigkeit oder zum 

Zweck der Veranstaltung gebucht werden; 

• Scandic begründeten Anlass zu der An-

nahme hat, dass die Veranstaltung den rei-

bungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit 

oder das Ansehen des Hotels in der Öffent-

lichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 

Herrschafts- bzw. Organisationsbereich von 

Scandic zuzurechnen ist; 

• der Zweck bzw. der Anlass der Veranstal-

tung gesetzeswidrig ist; 

• ein Verstoß gegen Ziffer 5.1 oder 5.2 vor-

liegt. 

7.6 Bei berechtigtem Rücktritt durch Scandic 

entsteht kein Anspruch des Kunden auf 

Schadensersatz. Ziffer 9 bleibt unberührt. 

7.7 Das gesetzliche Rücktrittsrecht gemäß § 

323 ff. BGB bleibt unberührt. 

8. Technische Einrichtungen 

und Anschlüsse 

8.1 Der Kunde hat die von Scandic zur Ver-

fügung gestellte technische Einrichtung 

pfleglich zu behandeln und in ordnungsge-

mäßem Zustand zurückzugeben. Soweit 

die technische Einrichtung im Eigentum ei-

nes Dritten steht, stellt der Kunde Scandic 

von allen Ansprüchen des Dritten frei, die 

dieser wegen einer schuldhaften Beschädi-

gung der technischen Einrichtung durch 

den Kunden hat. 

8.2 Die Verwendung von eigenen elektri-

schen Anlagen des Kunden unter Nutzung 

des Stromnetzes des Hotels bedarf der Zu-

stimmung von Scandic. Durch die Verwen-

dung dieser Geräte auftretende Störungen 

oder Beschädigungen an den technischen 

Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des 

Kunden, soweit Scandic diese nicht zu ver-

treten hat. Die durch die Verwendung ent-

stehenden Stromkosten darf Scandic pau-

schal erfassen und berechnen. 

8.3 Störungen an vom Hotel zur Verfügung 

gestellten technischen oder sonstigen Ein-

richtungen werden nach Möglichkeit umge-

hend beseitigt. Zahlungen können nicht zu-

rückbehalten oder gemindert werden, so-

weit das Hotel diese Störungen nicht zu ver-

treten hat. 

 

9. Mängelbeseitigung, 

Haftung von Scandic, Verjährung 

9.1 Sollten Störungen oder Mängel an den 

Leistungen von Scandic auftreten, wird 

Scandic bei Kenntnis oder auf unverzügli-

che Rüge des Kunden bemüht sein, für Ab-

hilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, 

das ihm Zumutbare beizutragen, um die Stö-

rung zu beheben und einen möglichen 

Schaden gering zu halten. 

9.2 In allen Fällen richtet sich die Haftung 

von Scandic auf Schadensersatz – gleich-

gültig, ob aus vertraglichen oder außerver-

traglichen Ansprüchen – ausschließlich 

nach den folgenden Bestimmungen. Im Üb-

rigen ist die Haftung von Scandic auf Scha-

densersatz ausgeschlossen. Soweit die 

Haftung von Scandic ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung 

gegenüber Dritten, die auf Veranlassung 

des Kunden mit der Vertragsleistung von 

Scandic in Berührung kommen oder sie in 

Anspruch nehmen. 

9.2.1 Scandic haftet für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 

oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von 

Scandic einschließlich seiner Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen beruhen, nach den ge-

setzlichen Bestimmungen. 

9.2.2 Scandic haftet außerdem nach den 

gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 

Kunde Schadensersatzansprüche geltend 

macht, die entweder auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

von Scandic, einschließlich seiner Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen, beruhen oder da-

rauf, dass Scandic schuldhaft eine wesent-

liche Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-

rung des Vertrages überhaupt erst ermög-

licht und auf deren Einhaltung der Ver-

tragspartner regelmäßig vertraut und ver-

trauen darf) verletzt hat. Die Schadenser-

satzhaftung von Scandic ist in diesen Fällen 

jedoch der Höhe nach auf vorhersehbare, 

typischerweise eintretende Schäden be-

grenzt, außer in dem Fall, dass Scandic ein-

schließlich seiner Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-

handelt hat. 

9.2.3 Insbesondere haftet Scandic nicht für 

Schäden des Kunden, die an Kraftfahrzeu-

gen in der Hotelgarage oder auf dem Hotel-

parkplatz entstehen sowie für Schäden des 

Kunden wegen unterbliebener oder nicht 

ordnungsgemäß durchgeführter Weckauf-

träge, Taxibestellungen, Post und Waren-

zustellungen, -aufbewahrungen und -nach-

sendungen, mit Ausnahme von Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit. 

9.2.4 Des Weiteren haftet Scandic, soweit 

einschlägig, nach den zwingenden gesetz-

lichen Vorschriften der § 701 ff. BGB über 

die Einbringung von Sachen bei Gastwir-

ten. 

9.2.5 Scandic übernimmt keine Haftung für 

Dienstleistungen, Schäden durch den Ein-

satz technischer Geräte von Dritt-Firmen 

oder andere Leistungen, die durch Dritt-Fir-

men auf Veranlassung des Kunden er-

bracht werden. 

9.2.6 Alle Ansprüche gegen Scandic verjäh-

ren in einem Jahr ab gesetzlichem Verjäh-

rungsbeginn. Davon unbeschadet gelten die 

gesetzlichen Vorschriften für alle Schadens-

ersatzansprüche wegen grober Fahrlässig-

keit und Vorsatz und wegen der Verletzung 

von Leben, Körper oder Gesundheit oder 

der Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht. 

10. Haftung des Kunden für Schäden 

10.1 Der Kunde haftet für alle Schäden, die 

durch ihn oder diejenigen Personen schuld-

haft verursacht werden, die auf Veranlas-

sung des Kunden mit dem Hotel und seinen 

Einrichtungen in Berührung kommen, ins-

besondere Hotelgäste und Veranstaltungs-

teilnehmer. 

10.2 Die Zimmer in all unseren Hotels sind 

Nichtraucherzimmer. Wenn ein Kunde in 

seinem Zimmer rauchen möchte, kann er 

sich bei seiner Buchung nach einem Rau-

cherzimmer erkundigen. Verstößt ein Gast 

gegen das Rauchverbot, so ist Scandic be-

rechtigt, diesem Gast die daraus resultie-

renden Kosten in Höhe von 150 € in Rech-

nung zu stellen. Scandic steht der Nach-

weis eines höheren Schadens frei. Dem 

Kunden steht der Nachweis frei, dass der 

Schaden nicht oder in wesentlich niedrige-

rer Höhe als der Pauschale angefallen ist. 

11. Streitbeilegungsstelle 

für Verbraucher 

Die Europäische Kommission stellt Verbrau-

chern eine Plattform zur Online-Streitbeile-

gung bereit, die unter https://ec.eu-

ropa.eu/consumers/odr/ zu erreichen ist. 

Scandic ist weder bereit noch verpflichtet, 

an einem Streitbeilegungsverfahren vor ei-

ner Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-

nehmen. 

12. Datenschutz 

Scandic verarbeitet die personenbezoge-

nen Daten zur Durchführung vorvertragli-

cher Maßnahmen sowie zur Erfüllung ver-

traglicher oder gesetzlicher Pflichten ge-

mäß den anwendbaren gesetzlichen Best-

immungen. Weitere Informationen wie 

Scandic personenbezogenen Daten verar-

beitet finden Sie in Scandic Datenschutzer-

klärung unter https://www.scandichotels. 

de/kundenbetreuung/preise-und-richtlini-

en/datenschutzrichtlinie.  

13. Sonstiges 

13.1 Soweit der Kunde Kaufmann oder ju-

ristische Person des öffentlichen Rechts ist, 

ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem 

Vertrag und seiner Durchführung Berlin; 

Scandic ist jedoch berechtigt, den Kunden 

auch an dem Gericht zu verklagen, das für 

seinen Sitz zuständig ist. 

13.2 Erfüllungs- und Zahlungsort ist der 

Standort des jeweiligen Hotels. 

13.3 Für die Rechtsbeziehungen der Par-

teien gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des Über-

einkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Waren-

kauf (CISG). 

13.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertra-

ges ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

13.5 Die vorliegenden Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) sind in deut-

scher Sprache verfasst und stellen die ver-

bindliche Grundlage für alle vertraglichen 

Beziehungen dar. Eine englische Überset-

zung der AGB wird ausschließlich zu Infor-

mationszwecken bereitgestellt. Im Falle von 

Unstimmigkeiten oder rechtlichen Zweifeln 

über die Auslegung oder den Inhalt der AGB 

ist die deutsche Fassung maßgeblich und 

verbindlich. 

 

Stand: April 2025 
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